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Die AnhÃ¶rungsrÃ¼ge gegen den Beschluss des Senats vom 7. September
2021 wird als unzulÃ¤ssig verworfen.

Â 

Kosten sind im AnhÃ¶rungsrÃ¼geverfahren nicht zu erstatten.

Â 

Â 

Â 

GrÃ¼nde
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Â 

Â 

Die AnhÃ¶rungsrÃ¼ge des Antragstellers gegen den Senatsbeschluss vom 7.
September 2021 ist bereits unzulÃ¤ssig und war entsprechend zu verwerfen. Der
Antragsteller hat eine entscheidungserhebliche GehÃ¶rsverletzung nicht dargetan.

Â 

Nach Â§ 178a Abs. 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) ist auf die RÃ¼ge eines
durch eine gerichtliche Entscheidung beschwerten Beteiligten das Verfahren
fortzufÃ¼hren, wenn ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die
Entscheidung nicht gegeben ist (Nr 1) und das Gericht den Anspruch dieses
Beteiligten auf rechtliches GehÃ¶r in entscheidungserheblicher Weise verletzt hat
(Nr 2). Mithin ist es ZulÃ¤ssigkeitsvoraussetzung einer AnhÃ¶rungsrÃ¼ge, dass der
Antragsteller das Vorliegen der Voraussetzungen (auch) des Â§ 178a Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 SGG schlÃ¼ssig darlegt (vgl Bundessozialgericht , Beschluss vom 7. April 2005
â�� B 7a AL 38/05 B = SozR 4-1500 Â§ 178a Nr 2 Rn 7; BSG SozR 4-1500 Â§ 178a
Nr 6). Hierzu gehÃ¶rt insbesondere das Aufzeigen der UmstÃ¤nde, aus denen sich
die Verletzung des rechtlichen GehÃ¶rs durch das Gericht ergibt, gegen dessen
Entscheidung sich der Betroffene wendet.Â Zugleich ist darzulegen, weshalb ohne
die vermeintliche GehÃ¶rsverletzung eine fÃ¼r den RÃ¼gefÃ¼hrer gÃ¼nstigere
Entscheidung nicht ausgeschlossen werden kann (vgl BSG, Beschluss vom 14. Juli
2021 â�� B 5 R 21/21 C â�� juris â�� Rn 5 mwN). Diese Voraussetzungen erfÃ¼llt
die von dem Antragsteller erhobene AnhÃ¶rungsrÃ¼ge nicht. Ein
entscheidungserheblicher GehÃ¶rsverstoÃ� im Beschwerdeverfahren gegen den
dem Antragsteller nach seinen eigenen Angaben am 14. Juni 2021 bekannt
gegebenen Beschluss des Sozialgerichts (SG) vom 10. Juni 2021 liegt nicht vor. 

Â 

Sofern der Antragsteller erstmals mit Schriftsatz vom 8. September 2021 an das SG
vortrÃ¤gt, bereits am 20. Juni 2021 per Fax beim SG Beschwerde eingelegt zu
haben, wofÃ¼r sich aus dem der Senatsentscheidung vom 7. September 2021
zugrunde liegenden Akteninhalt kein Anhaltspunkt ergeben hatte, rÃ¼gt er keinen
GehÃ¶rsverstoÃ�, sondern die ggf inhaltliche Unrichtigkeit des Senatsbeschlusses
vom 7. September 2021; die AnhÃ¶rungsrÃ¼ge ist indes kein Rechtsbehelf, der
eine (erneute) inhaltliche Ã�berprÃ¼fung des angefochtenen SG-Beschlusses
erÃ¶ffnet (vgl zur GehÃ¶rsrÃ¼ge zB BSG, Beschluss vom 28. Oktober 2009 â�� B 6
KA 56/08 B â�� juris â�� Rn 16 mwN; anders fÃ¼r den Fall, dass sich das Gericht
entscheidungserheblich auf Vortrag der Gegenseite stÃ¼tzt, ohne dem anderen
Beteiligten hierzu vorher rechtliches GehÃ¶r einzurÃ¤umen:
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 10. September 2021 â�� 1 BvR 1029/20
â�� juris â�� Rn 15,16 mwN).

Â 
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Zum anderen kann auch nicht angenommen werden, dass â�� wie es fÃ¼r die
Darlegung einer GehÃ¶rsrÃ¼ge und damit die ZulÃ¤ssigkeit
derÂ AnhÃ¶rungsrÃ¼ge ggf erforderlich wÃ¤re â�� der erkennende Senat eine den
Anspruch auf rechtliches GehÃ¶r verletzende Ã�berraschungsentscheidung
getroffen hÃ¤tte, indem er den Antragsteller nicht vorab auf die nach Auffassung
des Senats vorliegende FristversÃ¤umnis fÃ¼r die Einlegung der Beschwerde
hingewiesen hat und damit diesem Gelegenheit gegeben hÃ¤tte, sein Vorbringen zu
der einer aus seiner Sicht eingehaltenen Beschwerdefrist darzulegen. Denn der
Antragsteller hatte mit seiner ausweislich der Verfahrensakten (erst) am 27. August
2021 per Fax beim SG eingegangenen Beschwerdeschrift die Beschwerdefrist
versÃ¤umt und weder seiner inhaltlich nicht begrÃ¼ndeten Beschwerde noch dem
Ã¼brigen Akteninhalt lieÃ� sich ein Anhalt dafÃ¼r entnehmen, dass der
Antragsteller schon zu einem frÃ¼heren Zeitpunkt als dem 27. August 2021
Beschwerde gegen den SG-Beschluss eingelegt haben kÃ¶nnte. Ein ergÃ¤nzender
(vorlÃ¤ufiger) Hinweis (des Berichterstatters) auf eine vom Senat gesehene
Verfristung des Rechtsmittels drÃ¤ngte sich daher weder auf noch war er
Ã¼berhaupt angezeigt, zumal der Antragsteller auch keine weitere
BegrÃ¼ndungsfrist erbeten oder ergÃ¤nzenden Vortrag in Aussicht gestellt hatte.
Dies gilt umso mehr, als dem Antragsteller, wie sich seinem Schriftsatz vom 8.
September 2021 entnehmen lÃ¤sst, bekannt war, dass mÃ¶glicherweise ein
â��technischer Fehlerâ�� vorliegt und â��FaxanschlÃ¼sse durch die EinfÃ¼hrung
der IP-Telefonie unzuverlÃ¤ssig funktionierenâ�� und er es daher im Ergebnis nicht
fÃ¼r ausgeschlossen hielt, dass eine per Fax eingelegte (frÃ¼here) Beschwerde
nicht ordnungsgemÃ¤Ã� per Fax an das SG Ã¼bermittelt wurde. Es besteht zudem
keine allgemeine Pflicht des Gerichts zu einem Hinweis zu seiner Rechtsauffassung
vor der zu treffenden Entscheidung (Keller in Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Aufl 2020, Â§Â 62 Rn 8e mwN). Denn
diese wÃ¼rde eine tatsÃ¤chliche und rechtliche WÃ¼rdigung voraussetzen, die sich
regelmÃ¤Ã�ig erst aufgrund einer abschlieÃ�enden Beratung des Gerichts ergeben
kannÂ vgl hierzuÂ BSG, Urteil vom 26. Juli 2016 â�� B 4 AS 47/15 RÂ  = SozR
4-1500 Â§Â 114 Nr 2 Rn 35). 

Selbst wenn zugunsten des Antragstellers davon auszugehen wÃ¤re, es hÃ¤tte
eines vorherigen richterlichen Hinweises auf das nach Auffassung des Gerichts nicht
innerhalb der Beschwerdefrist eingelegte Rechtsmittel bedurft, und er hÃ¤tte
sodann vortragen kÃ¶nnen, die Beschwerde fristgerecht eingelegt zu haben, wÃ¤re
die Beschwerde als unzulÃ¤ssig zu verwerfen gewesen, der (behauptete)
GehÃ¶rsverstoÃ� daher nicht entscheidungserheblich. Denn eine frÃ¼here
Einlegung des Rechtsmittels als am 27.Â August 2021, fÃ¼r die der Antragsteller
die Beweislast trÃ¤gt (vgl hierzu Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt,
SGG, 13. Aufl 2020, Â§ 64 Rn 6a mwN aus der Rspr), ist nicht feststellbar. Die auf
der RÃ¼ckseite der eingereichten, unter dem 20.Â Juni 2021 datierten
Beschwerdeschrift ersichtlichen â��OK-Vermerkeâ�� in den Sendeberichten vom
20. Juni 2021 und 27. August 2021 lassen schon nicht zweifelsfrei erkennen, dass
sie sich auf das bezeichnete SchriftstÃ¼ck beziehen. Im Ã�brigen kÃ¶nnen
Sendeprotokolle zwar eine Indizwirkung entfalten (vgl Bundesgerichtshof, Urteil
vom 19.Â Februar 2014 â�� IV ZR 163/13 â�� juris â�� Rn 27 mwN aus der Rspr),
vorliegend fehlt es neben der nicht mÃ¶glichen eindeutigen Zuordnung der
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Sendeprotokolle und der vom Antragsteller selbst eingerÃ¤umten technischen
Ã�bermittlungsprobleme aber auch an ausreichenden Anhaltspunkten dafÃ¼r, dass
dem SG am 20. Juni 2021 â�� wie vom Antragsteller behauptet â�� die
Beschwerdeschrift tatsÃ¤chlich zugegangen sein kÃ¶nnte. Entsprechende Anfragen
beim SG haben ergeben, dass in der EUREKA Fach-Dokumentenliste sowohl fÃ¼r
das vorliegende Eilverfahren als auch fÃ¼r das Verfahren â�� SÂ 128 AS 3194/21
â�� kein Faxeingang zu verzeichnen ist. Im Ã�brigen ist auch nicht plausibel,
weshalb der Antragsteller seine Beschwerde, die er bereits am 20. Juni 2021 an das
SG gefaxt haben will, dann nachweislich (erneut?) am 27. August 2021 (mit
weiteren zwei SchriftsÃ¤tzen) an das SG gefaxt hat, obwohl in der Zwischenzeit
keine Kommunikation mit ihm seitens des SG (und auch nicht seitens des
Landessozialgerichts) erfolgte. 

Â 

Letztlich wÃ¤re die Beschwerde indes auch in der Sache nicht begrÃ¼ndet gewesen
und ein (behaupteter) GehÃ¶rsverstoÃ� daher nicht entscheidungserheblich. Das
SG hat zutreffend darauf verwiesen, dass kein RechtsschutzbedÃ¼rfnis fÃ¼r die
Inanspruchnahme gerichtlichen Eilrechtsschutzes bestand. Der Antragsteller hÃ¤tte
sich ohne Weiteres auch bei Problemen in der Postzustellung mit dem
Leistungsteam des Antragsgegners telefonisch in Verbindung setzen bzw dort
persÃ¶nlich vorsprechen kÃ¶nnen. SpÃ¤testens nach der Ã�bersendung der
entsprechenden SchriftstÃ¼cke durch das SG an die vom Antragsteller mitgeteilte
Anschrift seiner Mutter wÃ¤re er in der Lage gewesen, in der Sache bei der
KlÃ¤rung seiner Leistungsangelegenheit mitzuwirken, ohne dass es der weiteren
gerichtlichen Hilfe bedurft hÃ¤tte.

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf der entsprechenden Anwendung von Â§ 193
SGG.

Â 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (Â§ 178a Abs. 4 Satz 3 SGG).

Â 

Â 

Erstellt am: 16.05.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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